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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 13.04.2022; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.04.2022 (Fortsetzung vom 

13.04.2022); 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 18.05.2022; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 19.05.2022 (Fortsetzung vom 

18.05.2022); 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 15.06.2022; 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 16.06.2022 (Fortsetzung der 

Sitzung vom 15.06.2022); 
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen; 
Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt wird gg. 17.00 
Uhr aufgerufen); 
- Umweltzone; Birgit Kenner
- Anfragen nach Informationsfreiheitssatzung: Anzahl, Beantwor-

tungszeit, Ablehnungen – Nachfragen zur schriftlichen Antwort 
zur Anfrage – VII-EF-07252-AW-01; Oliver Dorausch

- Mietspiegel; Tilmann Loos
- Geplante exorbitante Kreditaufnahme der Stadt Leipzig in den 

kommenden Jahren sowie Schulneubauten der Stadt; Dieter 
Krause

Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen); 
- Petition nach § 12 SächsGemO zur endlichen Erstellung eines 

Konzeptes zur Angleichung der Hochkulturfinanzierung von 
Leipzig an die der Landeshauptstadt Dresden durch das Kultur-
dezernat; Petitionsausschuss/Petent: Dieter Krause

- Mehr angemessenen Platz für Basketball im Leipziger Osten; 
Petitionsausschuss/Petent: Janes Behr

- Wegfall von Parkflächen Gutshofstraße in 04178 Leipzig; Peti-
tionsausschuss/Petent: René Lorenz

- Diskriminierung der Bürger – Privilegierung der Mitarbeiter 
des öffentlichen Dienstes; Petitionsausschuss/Petent: Dr. Günter 
Eggers

- Verbesserung der blindengerechten Ampeln; Petitionsausschuss/
Petent: Wolfgang Schubach

- Petition nach § 12 SächsGemO zur Einrichtung eines Gedenkortes 
an die Opfer des Ukraine-Kriegs auf dem Südfriedhof; Petitions-
ausschuss/Petent: Dieter Krause

- Petition nach § 12 SächsGemO zur Stiftung eines Preises der Stadt 
Leipzig für Nachhaltigkeit; Petitionsausschuss/Petent: Dieter 
Krause

Besetzung von Gremien; 
- Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden 

Ausschüsse und des Ältestenrates durch die Fraktionen (22. 
Änderung);

- Berufung sachkundiger Einwohner in den Fachausschuss Jugend, 
Schule und Demokratie (2. Änderung);

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
- Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer (4. 

Änderung);
Personalangelegenheiten; 

- Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 Nr. 4 der Hauptsatzung 
– Verwaltungsdirektor und Zweiter Betriebsleiter des Theaters 
der Jungen Welt; 

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung 
in die Gremien gem. § 5 Abs. 3 – 5 der Geschäftsordnung  (Die 
Anträge finden Sie in der aktualisierten elektronischen Version 
der TO in Allris); 
Anträge zur Beschlussfassung; 
- Beflaggung Neues Rathaus – Städtepartnerschaften; SPD-Fraktion
- Flächenverbrauch reduzieren – Strategie für Netto-Null-Versie-

gelung bis 2030 entwickeln; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Verbesserung der Fußwegsicherheit im Bereich der Augustiner-

straße; Stadtbezirksbeirat Südost
- Prüfung und Realisierung einer Sanierung oder ersatzweiser 

Neubau der Skaterampe in Grünau (Hinter der Völkerfreund-
schaft; Stadtbezirksbeirat West

- Der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Preis; CDU-Fraktion
- Blüthner meets Stadthafen Leipzig; Fraktion Die Linke
- Mobilitätssäulen für Böhlitz-Ehrenberg (OR 0028/ 22); Ortschafts-

rat Böhlitz-Ehrenberg
- Mieterstrom in Leipzig voranbringen; Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen
- Verbesserung der Verkehrssituation Ratzelstraße/Stuttgarter 

Allee; SR Thomas Köhler, SR Sören Pellmann, SR Heiko Bär
- Doppelte Innenentwicklung in die Umsetzung bringen – Raum 

für Mensch und Natur schaffen; Fraktion Die Linke
- Teilnahme am „Wattbewerb“ – jede Photovoltaik-Anlage zählt; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Einsatz für einen nationalen Kulturscheck; Jugendparlament/

Jugendbeirat 
- Sucht- und Drogenpolitik der Stadt Leipzig weiterentwickeln; 

AfD-Fraktion
- Bürgerfreundliche Öffnungszeiten städtischer Ämter und Be-

hörden; CDU-Fraktion
- Zukunftsperspektiven für die Leipziger Messe sichern!; Fraktion 

Die Linke
- Lasst Bäume wachsen – Wald mehren und Biotopverbund stärken; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Beitritt der Stadt Leipzig zum „Rainbow Cities Network“ und 

Gestaltung einer öffentlichen Verkehrsfläche; SPD-Fraktion
- Auswirkungen von städtischen Entscheidungen auf bezahlbares 

Wohnen; Fraktion Freibeuter
- Urbane Seilbahn für Leipzig; CDU-Fraktion
- Mangelhafte Anzahl von Fahrradübungsplätzen – Leipzig muss 

Radfahrausbildung aller GrundschülerInnen gewährleisten; 
SPD-Fraktion

- Qualifiziertes Marketing braucht gute Vergütung – Tarifvertrag 
für die LTM schnellstmöglich abschließen!; Fraktion Die Linke

- Änderung der Fachförderrichtlinien:  Digitale Belegkopien bei 
Verwendungsnachweisen ermöglichen; CDU-Fraktion

- Ein Stadtplatzprogramm für mehr Aufenthaltsqualität im öffent-
lichen Raum (A 0039/ 21/22); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Anfragen an den Oberbürgermeister; 
- Kita- und Schulessen als wichtiger Baustein für ein gesundes 

Aufwachsen; Fraktion Die Linke
- Gas, Strom und Wasser sparen – was tut die Stadt?; Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen
- Bildungscampus versus Markthalle; CDU-Fraktion
- Aktueller Stand zum Gasheizkraftwerk Süd; AfD-Fraktion
- Aufenthaltsqualität stärken – Spielplätze in Innenhöfen; SPD-

Fraktion
- Zukunft des Wackerbads; Fraktion Freibeuter
- Auswirkungen eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts auf 

Mittwoch, den 13.07.2022, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am  
Donnerstag, den 14.07.2022, im Anschluss an die Klimapolitische Stunde ca. 18.00 Uhr,  

Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung

https://www.leipzig.de 
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den Stadtratsbeschluss „Gegen jeden Antisemitismus“; Fraktion 
Die Linke

- Sicherheit im Bahnhofsviertel“ (SiBa); Fraktion Die Linke
- Wildparken bei Großveranstaltungen in der „Red-Bull-Arena“; 

SPD-Fraktion
- Berufsorientierungsoffensive zugunsten der für die Energie-

wende notwendigen Studiengänge und Berufsausbildungen; 
CDU-Fraktion

- Prüfung Fahrradstraßen und Fahrradzone; SPD-Fraktion
- Rauchverbot auf Spielplätzen; SPD-Fraktion
- Fahrradsicherungen in Straßenbahnen; Fraktion Freibeuter
- Städtische Mitwirkung an Veranstaltungen zum Gedenkgesche-

hen am 17. Juni; CDU-Fraktion
- Löschwasserversorgung im Leipziger Stadtgebiet; CDU-Fraktion
- Anmietung der Liegenschaft „Preußenseite“ für die Aufgaben 

der Bahnhofsmission; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Sichere Wege und Lebensqualität entlang der Rehbacher Straße 

in Knauthain; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Baustelle neue Senioreneinrichtung in Leutzsch; SPD-Fraktion
- Evaluierung zur Lösung der Parkplatzsituation bei größeren 

Veranstaltungen im Haus Auensee in Wahren; SPD-Fraktion
- Sachstand Fernradweg Leipzig-Halle mit Anbindung des Eutritz-

scher Freiladebahnhofs; SPD-Fraktion
- Nachfrage zur Antwort auf die Anfrage VII-F-07149 „Langsam-

fahrstrecken der LVB“; Fraktion Die Linke
- Nachfrage zur Antwort auf die Anfrage VII-F-07284 „Teilinstand-

setzung/Sanierung Gleise Käthe-Kollwitz-Straße“; Fraktion Die 
Linke

- Ausbau erneuerbarer Energien auf Liegenschaften der LWB; 
Fraktion Die Linke

- Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Liegenschaften; 
Fraktion Die Linke

- Anfrage zum Kundenreaktionsmanagement des Jobcenters 
Leipzig; Fraktion Die Linke

- Projekt „Ein Dorf für Ältere“; Jens Lehmann
- Fallzahl- und Arbeitsbelastung im Sozialamt Leipzig; SR Dr. 

Volker Külow
- Teilnahme der Stadt Leipzig an der Immobilienmesse Mipim in 

Cannes – wirklich notwendig?; Juliane Nagel
- Löschwasserversorgung in Leipzig am Beispiel der Feuerwehr-

einsätze in Althen und Hirschfeld (Juni 2022); Stadtrat Marius 
Beyer

- Baustopp am ehemaligen Technischen Rathaus/ Engagement der 
Adler-Group in Leipzig; Juliane Nagel

- Wie geht es mit dem „Kino der Jugend“ weiter?; Thomas Kum-
bernuß

- Wachkomastation; SR Marcus Weiss
- Öffnungszeiten Freibäder; Ute Elisabeth Gabelmann
- Umsetzung des Stadtratsbeschlusses „Solardächer für Leipziger 

Garagengemeinschaften:  Klimaschutz und Elektromobilität 
fördern“ vom Juni 2021 auf den Dächern des Garagenhofs Mo-
ckau-Ost; SR Dr. Volker Külow, SR Steffen Wehmann

- Armut hat ein Gesicht:  Vulnerable Menschen im SGB-II-Bezug in 
der Pandemie unterstützen – Umsetzung des Stadtratsbeschlusses; 
SR Dr. Volker Külow

Bericht des Oberbürgermeisters; 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen; 
- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen 

der Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 05.06.2022.;

Vorlagen I; 
- 2. Änderung zum Baubeschluss „Komplettmodernisierung der 

Hauptfeuerwache, Geoerdelerring 7“ – eilbedürftig;
- Satzung über die Benutzung und die Gebühren in Unterkünften 

für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Spätaussiedler/-in-
nen sowie andere ausländische Personen in Leipzig – eilbedürftig;

- 1. Änderung zum Baubeschluss „Neubau 5-zügiges Gymnasium 
mit 3-Feld-Sporthalle an der Messe-Allee (Umsetzung des Be-
schlusses VI-DS-05899-NF-21)“ – eilbedürftig; Dezernat Stadt-
entwicklung und Bau 

- Baubeschluss Georg-Schumann-Schule, Oberschule, Glocken-
straße 6 – Komplexsanierung; 

- Ankauf der Halle 7 der Baumwollspinnerei durch die LGH – 
Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG (Bestätigung gem. § 79 
(1) SächsGemO) – eilbedürftig; 

- Umstufung nach § 7 Sächsisches Straßengesetz (Teilfläche 
Schkeitbarer Weg, Flurstück 215 Gemarkung Knautnaundorf);

- Bau- und Finanzierungsbeschluss Gorkistraße zwischen Kohlweg 
und Ossietzkystraße (Bestätigung gemäß § 81 (5) SächsGemO);

- Bau- und Finanzierungsbeschluss des Städtischen Eigenbetriebs 
Behindertenhilfe für den Neubau Gemeindezentrum Friedrichs-
hafener Straße 141-145;

- Biotopverbundplanung für die Stadt Leipzig (Bestätigung gem. 
§ 79 (1) SächsGemO); Dezernat Stadtentwicklung und Bau 

- Außerkrafttreten der privatrechtlichen Entgeltordnung für den 
Verkauf von Familienstammbüchern im Standesamt Leipzig;

- Außerkrafttreten der privatrechtlichen Entgeltordnung des 
Standesamtes Leipzig für Auslagen zur Durchführung von Ehe-
schließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften außerhalb 
der Diensträume des Rathauses;

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2020 bis 31.12.2020 für den städtischen Eigenbetrieb Theater 
der Jungen Welt und Bestätigung einer überplanmäßigen Auf-
wendung/Auszahlung gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2022;

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2020 bis 31.12.2020 für den Städtischen Eigenbetrieb Be-
hindertenhilfe;

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2020 bis 31.12.2020 für den Kommunalen Eigenbetrieb 
Leipzig/Engelsdorf;

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2020 bis 31.12.2020 für den städtischen Eigenbetrieb Ge-
wandhaus zu Leipzig und Bestätigung einer überplanmäßigen 
Aufwendung/Auszahlung gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO für 
das Haushaltsjahr 2022;

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 
bis 31.12.2020 für den städtischen Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig 
und Bestätigung einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung 
gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO für das Haushaltsjahr 2022;

- Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 
E-81 „Gewerbegebiet Stahmeln, Druckerei Springer“; Stadtbezirk:  
Nordwest, Ortsteil:  Lützschena-Stahmeln; Aufstellungsbeschluss;

- Umsetzung einer gemeinwohlorientierten Quartiersentwicklung 
am ehemaligen Freiladebahnhof Eutritzsch. Ankauf von Flächen; 

- Flächennutzungsplan-Änderung für den Bereich „Freiladebahn-
hof Eutritzscher/Delitzscher Straße“; Stadtbezirk:  Mitte, Ortsteil:  
Zentrum-Nord; Billigungs- und Auslegungsbeschluss;

- Bebauungsplan Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher/Delitzscher 
Straße“; Stadtbezirk:  Mitte, Ortsteil:  Zentrum-Nord; Billigungs- 
und Auslegungsbeschluss;

- Komplexmaßnahme „Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken ein-
schließlich Umbau Am Ritterschlößchen“, Planfeststellungsver-
fahren;

- Planungsbeschluss Sanierung Erich-Zeigner-Haus Leipzig (Bestäti-
gung einer außerplanmäßigen Auszahlung gem. § 79 (1) SächsGemO 
für das HH-Jahr 2022);

- Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 341 „Seelenbin-
derstraße, südlicher Teil – Nutzungsarten“; Stadtbezirk:  Nordwest, 
Ortsteil:  Möckern; Satzungsbeschluss;

- Ausführungsbeschluss zur Beschaffung von Internetanschlüssen 
an Schulen – Bestätigung nach § 79 (1) SächsGemO; 

- Veränderungssperre für einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 
429 „Wohngebiet Ziegelstraße“; Stadtbezirk: Ost, Ortsteil:  Baalsdorf; 
Satzungsbeschluss;

- Schulnamensgebung für die Schule Grünau, Förderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Leipzig, sowie die Schulen 
im künftigen Schulzentrum Grünau;

- Widmung von betriebsnotwendigen Grundstücken an den Eigen-
betrieb Stadtreinigung Leipzig;

- Baubeschluss:  Umbau Gebäudeinneres und Modernisierung des 
Betriebsobjektes des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig – Lie-
bigstraße 28;

- Anpassung der Kernbesetzung des Dialogforums Flughafen Leip-
zig/Halle;

- Forstwirtschaftsplan 2022;
- Übernahme der künstlichen Gewässer in die Unterhaltslast der 

Stadt Leipzig;
- 1. Änderungssatzung zur Winterdienstsatzung;
- Sitzungstermine der Ratsversammlung für das Jahr 2023;
Unterbringung von Geflüchteten; 
- Unterbringung von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt 

Leipzig – Stand:  31. Mai 2022;
Informationen I; 
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- Planungsauftakt Ersatzneubau Leibnizbrücke (II/29) im Zuge 
der Leibnizstraße über den Elstermühlgraben;

- Durchführung der deutschlandweiten Eröffnungsveranstaltung 
zum Tag des offenen Denkmals am 11.09.2022 in Leipzig;

- Planungsauftakt Ersatzneubau der Raschwitzer Brücke (IV/21) 
im Zuge der Koburger Straße über die Pleiße;

- Wissenschaftliche Beratungskommission zur Straßenbenennung, 
Gutachten zur Person Ernst Moritz Arndt;

- Wissenschaftliche Beratungskommission zur Straßenbenennung, 
Gutachten zur Person Friedrich Ludwig Jahn;

- Wissenschaftliche Beratungskommission zur Straßenbenennung, 

Gutachten zur Person Ernst Pinkert;
- Information über aktuelle Schülerzahlen, Kapazitäten und An-

meldungen an Horten im Schuljahr 2021/2022;
- Voraussetzungen und Regelung für die digitale Teilnahme an 

Sitzungen der Stadtratsgremien in Präsenz- und Teilpräsenz 
(Hybridsitzungen);

- Informationsvorlage zum Maßnahmenplan im Ergebnis der 
Evaluierung der Waffenverbotszone in Neustadt-Neuschönefeld 
bzw. Volkmarsdorf  ■

(Änderungen vorbehalten)
Der Oberbürgermeister

Öffentlicher Teil
-  Eröffnung; Burkhard Jung, Oberbürgermeister  
-  Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
- Feststellung der Tagesordnung;   
-  Vorstellung der EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente 

Städte“; Vertretung der EU-Kommission/Matthew Baldwin per 
Video  

-  Klimawandel und Klimaschutz aus Sicht kommunaler Unterneh-
men; Dr. Alexander Götz, stellv. Hauptgeschäftsführer des VKU  

Tagesordnung der Ratsversammlung 
für Donnerstag, den 14.07.2022, 16.00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, 

Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

-  Statement Fridays for Future zu klima- und energiepolitischen 
Herausforderungen; Yantin Fleischhauer  

-  Einbringung des EKSP 2030; Heiko Rosenthal, Bürgermeister für 
Umwelt, Klima, Ordnung und Sport  

-  Debatte zum EKSP 2030;   
-  Schlusswort & Abschluss; Burkhard Jung, Oberbürgermeister ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Sitzung des Ortschaftsrates Miltitz am 12.07.2022 um 18:30 Uhr 
im Heimatverein Miltitz, An der alten Post 1, 04205 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
- Anfragen der Ortschaftsräte
- Verpflichtung des neuen Ortschaftsratsmitglieds Thomas Heidrich
- Informationsvorlage Nr. VII-IfO-07203 Inform.über akt.Schülerzah-

len,kapaz. Und Anmeldungen an Horten Schuljahr 2021/2022
- Beschlussvorlage Nr.VII-DS-07011 Betreff: Änderung zur Winter-

dienstsatzung
Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 14.07.2022 um 19:30 
Uhr in der Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 
21, 04288 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. ■

Stadtbezirksbeirat Südwest am 11.07.2022, 18:30 Uhr, Schule 
am Grünen Gleis, Baumannstraße 13, 04229 Leipzig

Weitere Informationen unter: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-su-
edwest sowie im Ratsinformationssystem
Tagesordnung
 - Vorstellung Bund bildender Künstler Leipzig e. V. (BBK)
 - Mehrbedarf gemäß §79 SächsGemO für die investive Förderung der 

Maßnahme „Neubau Bootshaus Klingerweg“
 - Forstwirtschaftsplan 2022 
 - Änderungssatzung zur Winterdienstsatzung
 - Geschäftsordnung der Ratsversammlung der Stadt Leipzig
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest
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11.07.2022, 16.30 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rat-
haus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 27.06.2022
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
Vorlagen - 1. Lesung
Vorlagen - 2. Lesung
Vorlagen zur Information
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
 - Förderkonzeption der Stadt Leipzig zur Förderung von Trägern 

der freien Jugendhilfe für Leistungen der Jugendarbeit und 
allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie gemäß  
§§ 11 bis 13, 14 und 16 SGB VIII - Doppelhaushalt 2023/24 (VII 07-22)

 - Veränderung der Personalaufteilung der Schulsozialar-beit an der 
Apollonia-von-Wiedebach-Schule (VII 08-22)

 - Trägerschaft der Schulsozialarbeit am Goethe-Gymnasium der Stadt Leip-
zig und der Humboldt-Schule, Gym-nasium der Stadt Leipzig (VII 09-22)

 - Bericht Internationale Jugendarbeit: Projekt - Fachstelle Europäische 
Jugendarbeit der VILLA und Projekt wir weit weg der Kindervereinigung 

Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
 - Berichterstattung über den Stand und die Entwicklung im Bereich 

HzE –  I. Quartal 2022
 - Sachstand der Kita-Baumaßnahmen
 - Verweildauer im Kinder- und Jugendnotdienst; Anfragen von Frau 

Voigt und Herrn Theuring
 - Interessenbekundungsverfahren für einen Träger der Offenen Kin-

der- und Jugendarbeit in Sellerhausen-Stünz
 - Bericht zur Schulbegleitung
 - Sonstiges

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de

Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: claudia.
schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-NW@t-
online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mi-
chael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
(z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann die Schieds-
stelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht freiwillig und 
ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich direkt an die 
Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort fachkundige 
Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

 Exposénummer: 0989-22
 Lage:  Haydnstraße [7]
 Gemarkung: Leipzig
 Flurstücke: 844i, 844k, 844/1, 844/3, 844/5
 Grundstücksgröße: 1.749 m²
 Jährlicher Erbbauzins: 130.000 Euro
 Eigentümer: Stadt Leipzig
 
Die Stadt Leipzig stellt im Wege eines Konzeptverfahrens das o. g. 
Grundstück zur Bestellung eines Erbbaurechts bereit. Das Grundstück 
soll an einen Investor vergeben werden, der einen zweckgebundenen 
Wohnungsneubau mit mindestens 50 Prozent mietpreis- und belegungs-
gebundenem Wohnraum schafft, in welchem ebenfalls eine Kindertages-
stätte mit mindestens 60 Plätzen integriert ist. Bewerbungen sind mit 
den im Exposé geforderten Unterlagen bis zum 31.10.2022 in einem 
verschlossenen Umschlag bei der Stadt Leipzig, Liegenschaftsamt, Termin-
stelle 1, Exposé 0989-22, Neues Rathaus, 04092 Leipzig einzureichen. ■

(Angaben ohne Gewähr.)

 Exposénummer: 0307-22
 Lage:  Hallesche Straße 116
 Gemarkung: Lützschena
 Flurstücke: 66a, 219/30 (jeweils Teilflächen)
 Grundstücksgröße: ca. 3.451 m²
 Jährlicher Erbbauzins: 28.800 Euro
 Eigentümer: Stadt Leipzig
 
Die Stadt Leipzig stellt im Wege eines Konzeptverfahrens das o. g. 
Grundstück zur Bestellung eines Erbbaurechts bereit. Das Grundstück 
soll an einen Investor vergeben werden, der einen Nahversorgungsmarkt 
sowie Räume für ein modernes, barrierefreies Ortschaftszentrum in den 
Obergeschossen errichtet. 
Bewerbungen sind mit den im Exposé geforderten Unterlagen bis zum 
31.10.2022 in einem verschlossenen Umschlag bei der Stadt Leipzig, 
Liegenschaftsamt, Terminstelle 1, Exposé 0307-22, Neues Rathaus, 04092 
Leipzig einzureichen. ■

(Angaben ohne Gewähr.)

Konzeptverfahren  
zur Errichtung eines zweckgebundenen  

Wohnungsneubaus sowie zur Integration 
einer Kindertagesstätte im Erbbaurecht

Konzeptverfahren  
zur Realisierung eines Nahversorgungs-
marktes mit komplementärer Nutzung  

der Obergeschosse im Erbbaurecht

www.leipzig.de/konzeptverfahren www.leipzig.de/konzeptverfahren

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Beschluss Nr. VI-DS-03083-DS-01 der Ratsversammlung vom 
16.06.2022
Artikel 1 
Änderung der Fachförderrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen 
der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Fachförderrichtlinie Wirt-
schaft) in Punkt 5.1 Antragstellung
Punkt 5.1 Antragstellung erhält folgende neue Fassung:
„Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag 
hin gewährt. Der Antrag kann auch über ein elektronisches Antrags-
formular, welches auf www.amt24.de bereitgestellt wird, gestellt 
werden. Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und 
Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten.
Der Antrag auf Projektförderung umfasst insbesondere:
• Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, vertretungsberechtigte 

Person(en), Kurzprofil, Rechtsform),
• Angaben zum Verwendungszweck in Form einer Beschreibung 

des Vorhabens unter Erläuterung der angestrebten Ziele und Ziel-
gruppe(n) und ggf. der Faktoren, nach denen die Wirkung des 
Vorhabens bewertet werden soll,

• Angaben zu den Aufwendungen des Vorhabens (aufgegliedert nach 
einzelnen Positionen und einschließlich der nicht zuwendungs-
fähigen Aufwendungen) sowie deren Finanzierung (Einnahmen, 
Dritt- und Eigenmittel) in Form eines Kosten- und Finanzierungs-
plans.

Der Antrag auf institutionelle Förderung umfasst insbesondere:
• Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, vertretungsberechtigte 

Person(en), Kurzprofil, Rechtsform und ggf. Satzung, Organisations- 
und Stellenplan, aktueller Jahresabschluss, aktueller Geschäfts- oder 
Tätigkeitsbericht),

• Angaben zum Verwendungszweck in Form einer Beschreibung 
des Aufgaben- und Tätigkeitsbereichs des Empfängers unter Er-
läuterung der angestrebten Ziele und Zielgruppe(n) und ggf. der 
Faktoren, nach denen die Wirkung der Tätigkeit bewertet werden 

soll,
• Angaben zu den Aufwendungen der Einrichtung bzw. des zu 

fördernden Teilbereichs in Form einer aufgegliederten Darstellung 
der einzelnen Positionen sowie deren Finanzierung (Einnahmen, 
Dritt- und Eigenmittel), beispielsweise in Form eines Haushalts- 
oder Wirtschaftsplans, Angaben zu vorhandenen Mitteln (z.B. 
Rücklagen), die ggf. voll oder anteilig für den zu fördernden Auf-
gabenbereich zur Verfügung stehen.

Die Formulare können beim Amt für Wirtschaftsförderung abgefordert 
bzw. im Internetportal der Stadt Leipzig heruntergeladen werden.
Der Antrag ist bei der
   Stadt Leipzig
   Amt für Wirtschaftsförderung
   04092 Leipzig
einzureichen.
Hat ein Antragsteller für seine Institution oder für ein Vorhaben Zu-
wendungen bei einer anderen Bewilligungsbehörde der Stadt Leipzig 
oder von dritter Seite beantragt, so ist der entsprechende Zuwen-
dungsantrag sowie ggf. ein bereits ergangener Zuwendungsbescheid 
ebenfalls beizufügen.
Aus der kontinuierlichen Gewährung einer Förderung über einen 
Zeitraum mehrerer Jahre erwächst kein Rechtsanspruch auf Förde-
rungsgewährung in jedem Jahr.“
Artikel 2 
Inkraftsetzen der Änderung der Fachförderrichtlinie zur Vergabe von 
Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung 
stehende Stellen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Fachförder-
richtlinie Wirtschaft) in Punkt 5.1 Antragstellung
Diese Änderung der Fachförderrichtlinie tritt mit Beschluss durch die 
Ratsversammlung der Stadt Leipzig in Kraft. ■

Leipzig, 17.06.2022
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Änderung der Fachförderrichtlinie zur Vergabe  
von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb  
der Stadtverwaltung stehende Stellen im Rahmen  

der Wirtschaftsförderung (Fachförderrichtlinie  
Wirtschaft) in Punkt 5.1 Antragstellung

Bekanntmachung über die Planfeststellung für das ÖPNV-Vorhaben  
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH  

„Waldstraße zwischen Jahnallee und Leutzscher Allee und  
barrierefreier Ausbau Haltestelle Max-Planck-Straße“

Die Landesdirektion Sachsen hat gemäß § 28 Abs. 1 und § 29 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie § 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszustellungs-
rechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit 
§§ 74 und 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) auf Antrag 
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH mit Beschluss vom 22. 
Juni 2022 den Plan für das Vorhaben „Waldstraße zwischen Jahnallee 
und Leutzscher Allee und barrierefreier Ausbau Haltestelle Max-
Planck-Straße“ festgestellt.
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen 
Einwendungen, Forderungen und/oder Hinweise sowie Anregungen 
entschieden worden.
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfs-
belehrung und eine Ausfertigung der festgestellten Unterlagen liegen 
in der Zeit vom 18. Juli 2022 bis 1. August 2022 in der Stadt Leipzig, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 

498, zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 
Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, zu jedermanns Einsichtnahme aus. 
Die Bekanntmachung sowie der Planfeststellungsbeschluss und die 
planfestgestellten Unterlagen sind im vorgenannten Zeitraum auch 
auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter 
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung in der Rubrik „Infra-
struktur – Straßenbahnen“ einsehbar.
Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren Ein-
wendungen und Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen 
Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes). ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung/Nachtrag  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines  
Mehrfamilienhauses mit 11 Wohneinheiten, Am Bauernteich 6“,  

Flurstück 106, Gemarkung Paunsdorf

mit dem Aktenzeichen 63-2022-000720-VV-63.31-TWE im Geneh-
migungsverfahren nach § 63 SächsBO mit folgendem verfügenden 
Teil erteilt: 
(1) Die Baugenehmigung/Nachtrag für das Vorhaben: „Errichtung 

eines Mehrfamilienhauses mit 11 Wohneinheiten, Flurstück 106, 
Gemarkung Paunsdorf, Am Bauernteich 6“ mit Nebenbestim-
mungen (Bedingungen, Auflagenvorbehalt, Auflagen) ist erteilt. 

(2) Bestandteil der Genehmigung sind die in der Baugenehmigung/
Nachtrag aufgeführten und mit der Genehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen. 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbehelfs-
belehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzan-
schrift in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur 
gemäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden. 

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die Frist wird 
auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird. 

Hinweis: 
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke gem. § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt. 

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit 
dem Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
betroffene Nachbarn im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Prager Straße 118-122 während der Öffnungszeiten einsehen. Um 
eine telefonische Anmeldung bei dem zuständigen Sachbearbeiter, 
Herrn Weiß, Tel. 1 23 52 44, wird gebeten (Öffnungszeiten: Mo 9.00 - 
12.00 Uhr, Di. 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr, Do. 9.00 - 12.00 Uhr, 
Mi., Fr. nach Vereinbarung). ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht: Das Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbehörde 
hat mit Bescheid vom 04.07.2022 den Nachtrag zur Baugenehmigung 

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Abriss und Neuerrichtung einer 
Balkonanlage/Tektur zur Baugenehmigung 63-2021-008371-VV-63.20-

MBÖ: Änderung der Bautiefe an einem Balkonturm,  
Arthur-Hoffmann-Straße 47“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3080

(1) Der Nachtrag zur Baugenehmigung vom 21.10.2022 für das Vor-
haben: 

 „Abriss und Neuerrichtung einer Balkonanlage/Tektur zur Bau-
genehmigung 63-2021-008371-VV-63.20-MBÖ: Änderung der Bau-
tiefe an einem Balkonturm, Arthur-Hoffmann-Straße 47“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 3080, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen:
 - denkmalschutzrechtliche Nebenbestimmungen zur Ausführung 

und Abstimmung
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 23 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2022-004517-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfamilien-
wohnhauses mit Pkw-Stellplätzen, Seehausener Allee 28“, Leipzig,  

Gemarkung Seehausen, Flurstück 12/1

chen 63-2022-004380-VV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfa-
milienwohnhauses mit Pkw-Stellplätzen, Seehausener Allee 28“, 
Leipzig, Gemarkung Seehausen, Flurstück 12/1,  im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der  Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 
Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.
- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.
- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5246 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.07.2022 unter dem Aktenzei-

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Beseitigung der  
Gebäudefolgeschäden nach Treppenhausbrand in den zehn WE und  

Erneuerung des Treppenhauses des Wohngebäudes, Neustädter Straße 9“, 
Leipzig, Gemarkung Neustadt, Flurstück 2/r

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2022-002031-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 „Beseitigung der Gebäudefolgeschäden nach Treppenhausbrand in 

den zehn WE und Erneuerung des Treppenhauses des Wohngebäu-
des Neustädter Straße 9“, Leipzig Gemarkung Neustadt, Flurstück 
2/r im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen (nur das aufnehmen, was im 
konkreten Fall zutrifft):

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § … dahingehend, dass … (konkrete Bezeichnung aller Ent-
scheidungen über Abweichungen).

 Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. … (einschl. Bezeichnung des B-Planes) 

über … (Bezeichnung des Inhalts der Festsetzung, ggf. mit Numme-
rierung, z. B. Festsetzungen unter Ziff. 1.2 über die zulässige Art der 
baulichen Nutzung) dahingehend, dass … (konkrete Bezeichnung 
aller Entscheidungen über Ausnahmen).

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. … (einschl. Name des B-Planes) über … 
(Bezeichnung des Inhalts der Festsetzung, ggf. mit Nummerierung, 
z. B. Festsetzungen unter Ziff. 1.2 über die zulässige Art der bau-
lichen Nutzung) dahingehend, dass … (konkrete Bezeichnung aller 
Entscheidungen über Befreiungen).

(3) Entscheidung über Ausnahmen und Befreiungen des zu prüfenden 
Fachrechts (nur, falls im konkreten Fall zutreffend, z. B. natur-
schutzrechtliche Befreiung des AfU im Landschaftsschutzgebiet 
nach § 67 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 39 SächsNatSchG, Ausnahme 
der Straßenbaubehörde nach § 24 Abs. 9 SächsStrG in der sog. An-
bauverbotszone u. a.)

(4) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Aufla-
genvorbehalte. (nur das aufnehmen, was im konkreten Fall zutrifft)

(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 26 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ersatzneubau  
einer Balkonanlage, Edlichstraße 25“, Leipzig,  

Gemarkung Sellerhausen, Flurstück 350/d

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2022-003853-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 „Ersatzneubau einer Balkonanlage Edlichstraße 25, Leipzig, Ge-

markung Sellerhausen, Flurstück 350/d“ im Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 

ist erteilt.
(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-

gelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 50 Abs. 1 dahingehend, dass die Barrierefreiheit der Woh-
nungen hergestellt werden muss.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 26 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung bestehendes  
Ladengeschäft (ehemalige Bar) zu Spielhalle  

Kurt-Schumacher-Straße 33“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1905/v

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

 Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folge
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2022-001110-VV-63.20-HFR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 „Umnutzung bestehendes Ladengeschäft (ehem. Bar) zu Spielhalle 

Kurt-Schumacher-Straße 33, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flur-
stück 1905/v“ im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 

Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-

nahmen und Befreiungen zugelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 50 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass die dem allgemeinen 
Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein 
müssen. 

(4) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung bei der Bauberatung des 
Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege per E-Mail-Kontakt an 
abd.bauberatung@leipzig.de gebeten. Für die Terminvereinbarung 
zur Akteneinsicht ist es stets hilfreich, wenn die Anfragenden mit 
ihrer E-Mail bereits 1-2 Terminvorschläge (innerhalb unserer Service-
zeiten Mo. 9- 12 Uhr, Di. 9- 12 und 13- 18 Uhr, Do. 9- 12 und 13- 16 
Uhr) unterbreiten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer  
Wohneinheit zur Ferienwohnung im 2. Obergeschoss eines  

Mehrfamilienhauses, Gottschedstraße 38“,  
Leipzig Gemarkung Leipzig, Flurstück 2861

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 29.06.2022 unter dem Aktenzei-

chen 63-2022-003080-BV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 

Vorhaben:
 „Nutzungsänderung einer Wohneinheit zur Ferienwohnung im 

2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Gottschedstraße 38“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2861, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2  
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen fol-
gende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen der Vorbescheid 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 08 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung zur  
Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und  

Errichtung einer Containeranlage, Friederikenstraße 37“, Leipzig,  
Gemarkung Dölitz, Flurstück 147/15

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurs-
tücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 22.06.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-004142-SB-63.22-ATH einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 „Umnutzung zu Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und  

Errichtung einer Containeranlage, Friederikenstraße 37“, Leipzig,  
Gemarkung Dölitz, Flurstück 147/15, im Genehmigungsverfahren 
nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 

Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 94 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung und Erweiterung 
vom Boardinghaus zur Seniorenresidenz mit Aqua Bewegungsbad,  

Anton-Zickmantel-Straße 44“, Leipzig,  
Gemarkung Großzschocher, Flurstücke 680/11, 690/3

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 27.06.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-001203-BV-63.40-UKR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das  
 Vorhaben:
 „Vorbescheid: „Umnutzung und Erweiterung vom Boardinghaus 

zur Seniorenresidenz mit Aqua Bewegungsbad, Anton-Zickmantel-
Straße 44“, Leipzig, Gemarkung Großzschocher, Flurstücke 680/11, 
690/3, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf  
 geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen der Vorbescheid 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 27 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von zwei  

Balkonanlagen nach Abriss der noch vorhandenen Balkonreste,  
Hardenbergstraße 21“, Flurstück 2527/d

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am unter dem Aktenzeichen 
63-2022-003535-VV-63.41-BRE einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 
 „Errichtung von zwei Balkonanlagen nach Abriss der noch vor-

handenen Balkonreste, Hardenbergstraße 21“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 2527/d2, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 08 gebetenn. ■
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